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Glossar maritimer Akteure und Rechtsinstrumente

BG Verkehr Die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikati-
on ist – über ihre Dienststelle Schiffssicherheit mit Sitz in Hamburg – in Deutschland für 
die Ausübung der Hafenstaatkontrolle (siehe PSC) zuständig. Die Dienststelle Schiffs-
sicherheit ist aus der früheren Schiffssicherheitsabteilung der See-Berufsgenossenschaft 
hervorgegangen.

BIMCO Der 1905 gegründete ostseeische und internationale Schifffahrtsrat (The Baltic and 
International Maritime Council) ist eine Vereinigung von Eignern, Charterern, Schiff-
fahrtsagenturen und weiteren Schifffahrtsbeteiligten, die die Verbesserung von Standards 
sowie eine Angleichung von Regeln und Gesetzen in der Seeschifffahrt zum Ziel hat.

Black Sea MoU Das Black Sea Memorandum of Understanding on Port State Control ist ein 
transnationales Behördennetzwerk zum Zweck der Hafenstaatkontrolle (siehe PSC) im 
Gebiet des Schwarzen Meers.

BSH Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ist eine Bundesoberbehörde mit 
Sitzen in Hamburg und Rostock mit vielfältigen Kompetenzen im maritimen Bereich. Das 
BSH ist u. a. für die Verfolgung von Umweltverstößen auf See zuständig.

BSU Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung ist eine Bundesoberbehörde mit Sitz in 
Hamburg. Sie hat die Aufgabe, Störungen, Vorkommnisse und v. a. Unfälle auf See mit 
Wasserfahrzeugen zu untersuchen.

CBA Ein Collective Bargaining Agreement ist ein Kollektivvertrag, der von einer Gewerk-
schaft im Namen der ITF (siehe dort) mit einem maritimen Unternehmen abgeschlossen 
wird. Es enthält Mindeststandards über die Heuer, die Arbeitszeit und sonstigen Beschäf-
tigungsbedingungen von Seeleuten und lässt sich daher mit einem Tarifvertrag vergleichen.

CDI Das Chemical Distribution Institute ist ein Zusammenschluss von Chemieunterneh-
men, der sich auch um die Verbesserung der Sicherheit und Umweltverträglichkeit von 
Schiffen bemüht, die Chemikalien transportieren.

CIC Im Casualty Investigation Code legt die IMO (siehe dort) die Anforderungen an die 
staatliche Seeunfalluntersuchung fest. Der CIC ist seit 2010 kraft Verweis in Kapitel XI-1 
SOLAS (siehe dort) in den Teilen I und II völkerrechtlich verbindlich.

COLREG Die Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See (Con-
vention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea) ist ein 1972 im 
Rahmen der IMO (siehe dort) abgeschlossener völkerrechtlicher Vertrag, der 1977 in Kraft 
trat. Die COLREG regeln die Führung und die Steuerung von Schiffen in Beziehung zu 
anderen Schiffen auf Hoher See und auf den mit dieser zusammenhängenden, von See-
schiffen befahrbaren Gewässern. Sie können daher als Straßenverkehrsordnung der See-
schifffahrt bezeichnet werden.

DOALOS Die UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea ist eine Abteilung im 
Bereich Rechtsangelegenheiten des UN-Sekretariats, die Informationen, Rat und Unter-
stützung zum SRÜ (siehe dort) bereithält, um u. a. für die konsistente Anwendung dieser 
Konvention zu sorgen.



EMSA Die Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (European Maritime 
Safety Agency) ist eine Europäische Agentur mit Sitz in Lissabon. Sie unterstützt seit 2002 
die Europäische Kommission v. a. bei der fortlaufenden Erarbeitung und Aktualisierung 
von maritimen Rechtsakten, bei der Überwachung ihrer Umsetzung und bei ihrer Evaluie-
rung. Auch bei der europäischen Hafenstaatkontrolle (siehe PSC) und der Beaufsichtigung 
von ROs (siehe dort) ist sie aktiv.

GESAMP Die Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental 
Protection wurde in den 1960er Jahren von mehreren UN-Organisationen mit Interessen 
und Zuständigkeiten in Meeresumweltfragen geschaffen und soll deren wissenschaftliche 
Expertise in Fragen des Meeresumweltschutzes bündeln, wobei die IMO (siehe dort) als 
Gründungsmitglied die Sekretariatsfunktion übernimmt. GESAMP ist somit der meeres-
wissenschaftliche Arm dieser Trägerorganisationen. Sie lässt sich organisationsrechtlich 
dem Typ der internationalen Agentur zuordnen.

GPSR Die Anforderungen an die Schiffswegeführung (Ship’s Routeing) sind von der IMO 
(siehe dort) in ihren General Provisions on Ships’ Roueting niedergelegt. Neben formellen 
Designkriterien benennen die GPSR die materiellen Voraussetzungen, die an die Planung 
eines Schiffswegeführungssystems zu stellen sind.

HELCOM Die Baltic Marine Environment Protection Commission ist eine 1974 gegründete 
zwischenstaatliche Organisation, die für den Schutz der Meeresumwelt im Ostseeraum zu-
ständig ist. Ihre Mitglieder sind die neun Ostsee-Anrainerstaaten und die EU.

HGC Die Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound 
Recycling of Ships ist ein völkerrechtlicher Vertrag zur weltweiten Verbesserung von um-
weltfreundlichem Recycling von Schiffen und von Arbeitsbedingungen in den Abbruch-
werften. Sie wurde 2009 verabschiedet, ist aber noch nicht in Kraft getreten.

HPA Die Hamburg Port Authority ist eine 2005 gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts, 
die das Hafenmanagement der Freien und Hansestadt Hamburg betreibt.

IACS Die Internationale Vereinigung der Klassifizierungsgesellschaften (International Asso-
ciation of Classification Societies) ist der bedeutendste internationale Zusammenschluss 
von Klassifikationsgesellschaften (siehe dort). Sie wurde 1968 gegründet.

IALA Die International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authori-
ties ist ein Zusammenschluss, der von nationalen Seezeichenverwaltungen 1957 als Interna-
tional Association of Lighthouse Authorities gegründet wurde, um Seezeichen interna-
tional zu standardisieren. Die Mitgliedschaft steht inzwischen aber auch Wissenschaftlern 
und Häfen sowie Unternehmen offen.

IBF Im Rahmen des 2003 gegründeten International Bargaining Forum handeln die ITF 
(siehe dort) und die maritimen Unternehmen alle zwei Jahre Kollektivverträge aus (IBF 
Framework Agreements), die in der Art eines Tarifvertrags Mindeststandards über die 
Heuer, die Arbeitszeit und sonstige Beschäftigungsbedingungen der Seeleute normieren.

ICS Das Internationale Bergungsübereinkommen (International Convention on Salvage) ist 
ein völkerrechtlicher Vertrag, der 1989 geschlossen wurde und 1996 in Kraft trat. Durch 
das ICS wurde ein finanzielles Anreizsystem für Bergungsunternehmen eingeführt („Spe-
cial Compensation“), um Umweltschäden zu begrenzen.

IG P & I Die International Group of P & I Clubs ist der internationale Zusammenschluss 
der P & I Clubs (siehe dort).

IGV 2005 Die Internationalen Gesundheitsvorschriften (International Health Regulations, 
IHR) sind 2005 novellierte, völkerrechtlich bindende Vorschriften der WHO (siehe dort), 
um die grenzüberschreitende Ausbreitung von Krankheiten zu verhüten und zu bekämp-
fen. Sie enthalten auch Bestimmungen zur Eindämmung und Prävention von Infektions-
krankheiten, die von Schiffen übertragen werden.
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ILO Die International Labour Organization ist eine UN-Sonderorganisation mit Sitz in 
Genf und damit beauftragt, soziale Gerechtigkeit sowie Menschen- und Arbeitsrechte zu 
fördern. Seit ihrer Gründung 1919 widmet sie sich den Arbeits- und Lebensbedingungen 
von Seeleuten.

IMDG Code Der International Maritime Dangerous Goods Code der IMO (siehe dort) 
reguliert den Transport gefährlicher Güter zur See und ist inzwischen durch Kapitel VII 
Regel 3 SOLAS (siehe dort) völkerrechtlich verbindlich.

IMO Die International Maritime Organization ist eine UN-Sonderorganisation mit Sitz in 
London und v. a. für die internationale Rechtssetzung im Bereich Schiffssicherheit und 
Meeresumweltschutz zuständig. Sie wurde 1948 in Genf als Inter-Governmental Maritime 
Consultative Organization (IMCO) gegründet. Durch ein 1982 in Kraft getretenes Än-
derungsprotokoll wurde IMCO ihr heutiger Name verliehen und ihre bisherige Aufgabe 
einer Seeschifffahrt auf hohem Sicherheitsniveau auch offiziell um die Bekämpfung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe erweitert.

IMSAS Die IMO (siehe dort) hat mit dem IMO Member State Audit Scheme eine obliga-
torische internationale Peer Review ihrer Mitgliedstaaten etabliert.

INTERTANKO Die International Association of Independent Tankers Owners ist ein 1970 
gegründeter internationaler Verband der Eigner und Betreiber von Öl- und Chemikalien-
tankern.

IPWP Die International Port Welfare Partnership ist ein institutionalisiertes Gemeinschafts-
projekt, das Vertreter von Staaten, Reedereien, Gewerkschaften, Häfen und freiwilligen 
Organisationen umfasst. Ziel ist es, die Regel 4.4 MLC 2006 (siehe dort) zu implemen-
tieren, die den Zugang von Seeleuten zu Sozialeinrichtungen an Land sicherstellen will.

ISA Die internationale Meeresbodenbehörde (International Seabed Authority) ist eine inter-
nationale Organisation mit Sitz in Kingston. Sie übt die Kontrolle über den Tiefseebergbau 
aus und verfügt über echte Rechtssetzungsbefugnisse, denn das tiefseevölkerrechtliche Se-
kundärrecht ist unmittelbar rechtsverbindlich für die Normadressaten.

ISGH Der 1996 gegründete Internationale Seegerichtshof (International Tribunal for the 
Law of the Sea, ITLOS) ist ein internationales Gericht mit Sitz in Hamburg, das für Strei-
tigkeiten über die Auslegung und Anwendung des SRÜ (siehe dort) zuständig ist.

ISM Code Der International Safety Management Code der IMO (siehe dort), der als Teil von 
Kapitel IX SOLAS (siehe dort) völkerrechtlich verbindlich ist, legt Anforderungen an die 
private Organisation einer sicheren und umweltfreundlichen Schifffahrt fest.

ISWAN Das International Seafarers’ Welfare and Assistance Network ist ein internationaler 
Zusammenschluss unterschiedlicher maritimer Akteure, von Schifffahrtsunternehmen bis 
zu Gewerkschaften, von Versicherungskonzernen bis zu Wohlfahrtsverbänden, der sich 
für die Belange der Seefahrer einsetzt. ISWAN hat sich u. a. zum Ziel gesetzt, die MLC 
2006 (siehe dort) umzusetzen.

ITCP Das Integrated Technical Cooperation Programme der IMO (siee dort) ist ein Rah-
menprogramm für die Entwicklung, Gestaltung und Implementierung der technischen 
Zusammenarbeit der IMO-Mitgliedstaaten. Es adressiert mithin die Ressourcenprobleme 
vieler Mitgliedstaaten.

ITF Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (International Transport Workers’ Fe-
deration) ist ein internationaler Gewerkschaftsbund, der sich über seine Sektion ITF Sea-
farers für sichere Schiffe und menschenwürdige Beschäftigungsbedingungen für Seeleute 
einsetzt.

JEE Die Joint External Evaluation ist eine internationale Peer Review im Rahmen der WHO 
(siehe dort), die fakultativ ist. Das Anliegen ist es, die Kapazitäten eines Staats jede vier bis 
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fünf Jahre zu bewerten, die dieser nach den IGV 2005 (siehe dort) vorhalten muss, um Ge-
sundheitsrisiken rechtzeitig zu erkennen und schnell auf diese zu reagieren.

JMC Der 1920 geschaffene Paritätische Schifffahrtsausschuss (Joint Maritime Commission) 
der ILO (siehe dort) hat die Aufgabe, in den Perioden zwischen den maritimen Tagungen 
der Internationalen Arbeitskonferenz diese vorzubereiten, den Verwaltungsrat zu beraten, 
auch zu Fragen der Rechtssetzung, sowie über einen eigenen Unterausschuss Mindestlöhne 
für bestimmte Seeleutegruppen zu empfehlen. Die Besonderheit des JMC besteht darin, 
dass er bipartistisch zusammengesetzt ist.

Klassifizierungsgesellschaft Klassifikations- oder Klassifizierungsgesellschaften (Classification 
Societies), kurz Klassen (Classes), sind technische Sachverständigenorganisationen. Sie 
haben ein System der privatrechtlich organisierten Schiffssicherheit aufgebaut, weswegen 
sie auch als die inoffiziellen Polizisten der maritimen Welt bezeichnet werden. Ihre Dienst-
leistungen bieten sie privaten und öffentlichen Akteuren an.

LC 1972 wurde das Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch das 
Versenken von Abfällen und anderen Stoffen (London Convention on the Prevention of 
Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters) ausgearbeitet und trat 1975 
in Kraft. Es umfasst die Einbringung von Abfällen und anderer Materie von Schiffen, 
Flugzeugen und Offshoreplattformen in die offene See, sofern diese nicht im normalen 
Betrieb entstanden sind. Für die jeweiligen Vertragsparteien wurde es durch das Londoner 
Protokoll (siehe LP) ersetzt.

LL Das 1966 im Rahmen der IMO (siehe dort) beschlossene und 1968 in Kraft getretene 
Internationale Freibord-Übereinkommen (International Convention on Load Lines) soll 
gegen eine Überladung von Handelsschiffen und dadurch bedingte Unfälle schützen. Dies 
geschieht durch die Vorgabe von Höchstgrenzen für die Zuladung.

LOF Die Lloyd’s Open Forms sind ein Standardvertragswerk im Bereich des Bergungs-
rechts, das vom Salvage Arbitration Branch bei Lloyd’s in London verwaltet wird.

LP Das Protokoll von 1996 zum Übereinkommen über die Verhütung der Meersverschmut-
zung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen (Protocol to the Convention 
on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters) ist ein 
völkerrechtlicher Vertrag, der die LC (siehe dort) novelliert. Aus der allgemeinen Erlaubnis 
zur Müllentsorgung auf See mit Verbotsmöglichkeit wird durch die neuen Bestimmungen 
ein allgemeines Verbot mit begrenzten Ausnahmen.

MACN Das Maritime Anti-Corruption Network ist ein Zusammenschluss maritimer Un-
ternehmen, der seit 2011 Korruption insbesondere in Seehäfen weltweit bewältigen will.

MAIIF Das Marine Accident Investigators’International Forum ist ein transnationales Be-
hördennetzwerk zum Zweck des grenzüberschreitenden Erfahrungsaustauschs im Bereich 
der Seeunfalluntersuchung. Seine Mitglieder sind nationale Seeunfallbehörden.

MARPOL Das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe (International Convention for the Prevention of Marine Pollution from 
Ships) ist ein völkerrechtlicher Vertrag im Bereich des Umweltrechts, der im Rahmen der 
IMO (siehe dort) 1973 beschlossen wurde. Nachdem es 1978 durch ein Protokoll geändert 
wurde, konnte das Übereinkommen 1983 in Kraft treten. Es wird daher auch mit MAR-
POL 73/78 abgekürzt.

MEPC Der Meeresumweltschutzausschuss der IMO (siehe dort) (IMO Marine Environ-
mental Protection Committee).

MLC 2006 Das Seearbeitsübereinkommen (Maritime Labour Convention 2006) ist ein völ-
kerrechtlicher Vertrag, der 2006 auf der zehnten Seeschifffahrtstagung (= 94. Allgemeinen 
Konferenz) der ILO (siehe dort) angenommen wurde. Es regelt das Arbeits- und Sozial-
recht der Seefahrer.
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MSC Der Schiffssicherheitsausschuss der IMO (siehe dort) (IMO Maritime Safety Com-
mittee).

NEAFC Die Fischereikommission für den Nordostatlantik (North East Atlantic Fisheries 
Commission) ist eine regionale Fischereiorganisation, die seit 1980 die Kontrolle über die 
Fischerei und fischereibezogene Handlungen im Nordostatlantik aufrechterhält.

OCIMF Das Oil Companies International Marine Forum ist eine 1970 gegründete Vereini-
gung von Ölunternehmen, die u. a. durch Schiffsüberprüfungsverfahren (sog. Vetting) auf 
eine sichere und umweltverträgliche Seeschifffahrt hinwirkt.

OPRC Das Übereinkommen über die Bereitschaft, Reaktion und Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Ölverschmutzung (International Convention on Oil Pollution Preparedness, 
Response and Co-operation) ist ein 1990 beschlossener und 1995 in Kraft getretener völ-
kerrechtlicher Vertrag im Bereich des Umweltschutzes. OPRC statuiert v. a. eine Pflicht 
zum Aufbau nationaler Vorsorge- und Bekämpfungsstrukturen und zur Schaffung von 
bordeigenen Notfallplänen durch Schiffe als vorbeugende Maßnahmen.

OSPAR Das Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (Con-
vention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) von 
1992, das 1998 in Kraft trat, ist ein völkerrechtlicher Vertrag im Bereich des regionalen 
Umweltschutzes, der die Erhaltung der Meeresökosysteme des Nordost-Atlantiks und 
ihren Schutz vor nachteiligen Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten zum Ziel hat. Seine 
Implementation obliegt seit 1992 der OSPAR Commission.

P & I Club Diese aus England stammende Form von Seeversicherung (Protection and Indem-
nity Club) bestreitet die Risikoabsicherung gemeinschaftlich aus den Umlagen der in den 
Clubs zusammengeschlossenen Reeder. P & I Clubs lassen sich daher mit den deutschen 
Versicherungen auf Gegenseitigkeit vergleichen.

PAGNet Das Ports, Airports and Ground Crossings Network stellt ein transnationales Be-
hördennetzwerk zum Erfahrungsaustausch über gesundheitsbehördliche Aktivitäten in 
Bezug auf Häfen, aber auch Flughäfen und Grenzübergängen zu Lande dar. Mittlerweile 
hat es eine eigene Arbeitsgruppe (PAGNet Advisory Group) mit Harmonisierungs- und 
Überwachungsaufgaben sowie einen bei der WHO (siehe dort) angesiedelten Moderator, 
der als Sekretariat von PAGNet fungiert, ausgebildet.

Paris MoU Das Paris Memorandum of Understanding on Port State Control ist ein trans-
nationales Behördennetzwerk zum Zweck der Hafenstaatkontrolle (siehe PSC), das Be-
hörden in Nord- und Mitteleuropa sowie Kanada und der Russischen Föderation umfasst.

Polar Code Der International Code for Ships Operating in Polar Waters ist ein im Rahmen 
der IMO (siehe dort) erarbeitetes Regelwerk für die Seeschifffahrt in Arktis und Antarktis, 
das in Kapitel XIV Regel 3 I SOLAS (siehe dort) und Annex I, II, IV, V MARPOL (siehe 
dort) völkerrechtlich verbindlich eingeführt wurde.

PSC Bei der Hafenstaatkontrolle (Port State Control) handelt es sich um Schiffsbesichtigun-
gen, bei denen Kontrolleure in Seehäfen untersuchen, ob Schiffe v. a. die internationalen 
Vorschriften zur Schiffssicherheit, zum Meeresumweltschutz und zu den Arbeits- und 
Lebensbedingungen von Seeleuten einhalten.

PSC MoU Ein Memorandum of Understanding on Port State Control ist eine Vereinbarung 
zwischen staatlichen Behörden einer Region, in denen sie sich verpflichten, die PSC (siehe 
dort) nach einheitlichen Kriterien durchzuführen. Inzwischen verfügt ein PSC MoU auch 
über eigene Institutionen und bildet damit ein transnationales Behördennetzwerk. Welt-
weit gibt es neun PSC MoUs.

PSSA Das besonders empfindliche Meeresgebiet (Particularly Sensitive Sea Area) ist ein von 
der IMO (siehe dort) entwickeltes Schutzkonzept, das seine Grundlage in ihrer PSSA-
Richtlinie findet. Diese definiert ein PSSA als ein Gebiet, das wegen seiner Bedeutung aus 
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anerkannten ökologischen, sozialökonomischen oder wissenschaftlichen Gründen eines 
speziellen Schutzes durch eine Maßnahme der IMO bedarf und das in besonderem Maße 
Schäden durch die Schifffahrt ausgesetzt ist.

QSCS Mit dem Quality System Certification Scheme hat die IACS (siehe dort) für ihre Mit-
glieder und Anwärter eine Qualitätskontrolle von Klassifizierungsgesellschaften (siehe 
dort) initiiert, von deren Ergebnis die weitere Mitgliedschaft abhängt.

RO Eine Recognized Organization bezeichnet eine Klassifizierungsgesellschaft (siehe dort), 
wenn sie in öffentlicher Funktion, sprich im Auftrag eines Flaggenstaates, Seeschiffe kon-
trolliert.

RSO Regional Seas Organizations sind Organisationen, in denen sich Staaten einer Meeres-
region zusammenschließen, um den Umweltschutz bestimmter Meeresgebiete zu fördern.

RSP UNEP Das 1974 als Folge der UN-Umweltkonferenz in Stockholm eingerichtete 
UNEP Regional Seas Programme fördert v. a. in der südlichen Hemisphäre den Schutz 
von Meeresgebieten, indem die jeweiligen Anrainerstaaten dabei unterstützt werden, für 
ihre Regionalmeere Aktionspläne zu entwerfen, und darauf aufbauend Rahmenüberein-
kommen zum Meeresumweltschutz sowie entsprechende Protokolle zu spezifischen öko-
logischen Themen zu erarbeiten.

SIRE Das Ship Inspection Report Program ist ein 1993 von OCIMF (siehe dort) initiiertes 
Tankerrisikobewertungsinstrument in Form einer Datenbank, das dem Problem unternor-
miger Schiffe begegnen soll.

SOLAS Die zentrale maritime Sicherheitskonvention ist das Internationale Übereinkommen 
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (International Convention for the Safety of 
Life at Sea) von 1960, das im Rahmen der IMO (siehe dort) beschlossen wurde. SOLAS 
wurde 1974 umfassend überarbeitet und ist seit 1980 in Kraft. Die sicherheitsrechtlichen 
Mindeststandards finden sich in einem Anhang mit 14 Kapiteln.

SRÜ Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (United Nations Convention 
on the Law of the Sea, UNCLOS) ist ein Rahmenabkommen, das alle Nutzungsarten der 
Meere regeln soll. Es wurde 1982 geschlossen und trat 1994 in Kraft. Das SRÜ ist mit ins-
gesamt 320 Artikeln der umfangreichste und bedeutsamste multilaterale Vertrag, der im 
UN-Rahmen entwickelt wurde.

STCW Das Internationale Übereinkommen über Normen für die Ausbildung, die Erteilung 
von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (International Convention 
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) ist ein völkerrecht-
licher Vertrag, der den Faktor Mensch im Bereich der Schiffssicherheit adressiert. Es wurde 
1978 im Rahmen der IMO (siehe dort) beschlossen und 1995 umfassend überarbeitet.

STIT Die 2018 vom Multi-Stakeholder-Format Sustainable Shipping Initiative in Gang ge-
setzte Ship Recycling Transparency Initiative stellt Frachteignern und Investoren kostenlos 
Informationen über Schiffsrecyclingpraktiken bereit, die von Schiffseignern nach im Vo-
raus festgelegten Kriterien geliefert werden, um auf diese Weise das Fehlen eines zwischen-
staatlichen Regimes im Bereich des Schiffsrecyclings zu kompensieren.

TMSA Das von der Ölindustrie entworfene TMSA-Programm (Tanker Management Self 
Assessment) ist eine Hilfestellung für die Schiffseigner und -betreiber, damit diese ihre in-
ternen Schiffssicherheitssysteme gegen zwölf Best Practice-Elemente beurteilen können, 
und wird durch die Ölmultis kontrolliert. TMSA kann als privates Pendant zum ISM 
Code (siehe dort) betrachtet werden, da es wie dieser Code Anforderungen an ein sicheres 
Management von Schiffen formuliert.

TOKYO MoU Das Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Paci-
fic Region ist ein transnationales Behördennetzwerk zum Zweck der Hafenstaatkontrolle 
(siehe PSC) in der asiatisch-pazifischen Region.
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WHO Die World Health Organization ist eine UN-Sonderorganisation mit Sitz in Genf im 
öffentlichen Gesundheitswesen. Über ihre IGV 2005 (siehe dort) widmet sie sich auch den 
von der Seeschifffahrt ausgehenden Infektionsrisiken.
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1. Kapitel

Grundlagen

I. Einführung

1. Seeverwaltungsrecht als internationales Verwaltungsrecht par excellence

Der internationale Charakter der Seeschifffahrt ist ein Gemeinplatz1. Der mariti-
me Wirtschaftszweig offenbart deswegen auch mustergültig, wie herausfordernd 
es sein kann, eine globalisierte Industrie zu verwalten. Die Herausforderung soll 
der Ships of Shame-Bericht2 – treffend mit SOS abgekürzt – aus dem Jahr 1992 
illustrieren. Anders als der Titel vermuten lässt, handelt es sich bei ihm weder um 
einen reißerischen Roman noch um ein Drehbuch für einen Piratenfilm in Fluch 
der Karibik-Manier. Die Veröffentlichung wurde nach mehreren Schiffsunglücken 
vor der westaustralischen Küste durch das australische Parlament initiiert und fand 
nicht nur weltweit Aufmerksamkeit, sondern stimulierte – ebenso wie sein eng-
lisches Pendant, der Donaldson-Bericht3 – nachhaltig Regulierungsanstrengungen. 
In nüchterner Prosa informiert das Komitee über völlig seeuntüchtige Schiffe, 
Fälschungen offizieller Dokumente, Hungerlöhne, Schläge und Misshandlungen 
der Besatzung durch Offiziere oder die totale Unfähigkeit der Crew, sich unter-
einander oder mit Lotsen zu verständigen (S. IX, 27 ff.). Der SOS-Bericht benennt 
ökonomische Ursachen, die dazu führten, dass das maritime System in einem 
Teufelskreis gefangen sei, der auch die Ebene der Regulierung erfasse. Die Reeder 
betrieben solche Schiffe der Schande aus wirtschaftlichen Erwägungen und auf-
grund des Wettbewerbsdrucks beachteten auch Flaggenstaaten die Seeschifffahrts-
normen nicht hinreichend, so dass ein stetiges Absinken des weltweiten Standards 
zu befürchten sei (S. 27).

Bildet der maritime Bereich einen Critical Case in der internationalen Verwaltung 
ab, können aus dem hier als „Seeverwaltungsrecht“ bezeichneten Verwaltungsrecht 
der Seeschifffahrt4 generelle Lehren für die Regulierung von Globalisierungsphä-

1 Statt vieler Wu/Sampson, Ocean Yearbook 19 (2005), S. 357.
2 Commonwealth, House of Representatives Standing Committee on Transport, Communications 

and Infrastructure, Ships of Shame, Parliamentary Paper No. 494 (1992) 3 („Ships of Shame“); zum 
Hintergrund Lazenby, Deakin Law Review 4 (1997/98), S. 73 ff.

3 UK Government, Safer Ships, Cleaner Seas („The Donaldson Report“), CMD 1569. Zur 
Bedeutung dieses Berichts für die maritime Regulierung siehe den Kommentar von Plant, Marine 
Policy 19 (1995), S. 453 ff.

4 Siehe zur Konkretisierung des Untersuchungsgegenstands unten 1. Kapitel, IX. 1.



nomenen gezogen werden5. Die Beispielhaftigkeit des Seeverwaltungsrechts speist 
sich aus drei Quellen: zunächst aus dem bereits erwähnten hohen Grad an Globa-
lisierung der Seeschifffahrt6, weiter aus dem großen Erfahrungsschatz, den die See-
verwaltung gerade auch gegenüber anderen Sektoren des internationalen Transport-
wesens wie der zivilen Luftfahrt aufweist7 und drittens aus der Heterogenität der 
von der Seeschifffahrt betroffenen Gemeinwohlbelange, die letztlich eine Folge der 
umfassenden Globalisierung sind. In dieser Heterogenität liegt v. a. der Unterschied 
zum Finanzmarktrecht8, das zwar wegen des hohen Mobilitätsgrads von (Geld-) Ka-
pital ebenfalls eine inhärent globale Materie bildet, aber in der Regulierungsagenda 
eng auf die Wahrung der Stabilität der Finanzmärkte ausgerichtet ist, während die 
Seeverwaltung viele typische Fragen des Verwaltungsrechts, wie Sicherheit, Um-
weltschutz, Seuchenbekämpfung sowie Arbeit und Soziales9, behandelt.

Vor diesem Hintergrund nimmt die Untersuchung die maritimen Erfahrungen 
und Beobachtungen zum Ausgangspunkt, um ein Konzept für ein internationales 
Verwaltungsrecht zu entwerfen. Die tragende Idee lautet, dass sich die internationa-
le Verwaltung strukturell als Konglomeratsverwaltung darstellt und dass deswegen 
auch ihr Instrumentarium und die juristischen Kautelen zur Einhegung internatio-
naler Verwaltungstätigkeit auf dieses Konglomeratsdenken ausgerichtet sein müs-
sen. Der Begriff konglomeratisch, so viel sei hier vorweggenommen, soll anzeigen, 
dass für die maritime Verwaltungstätigkeit im Besonderen und die internationale 
Verwaltung im Allgemeinen statt monolithischer Struktur und einheitlicher Ent-
scheidungsbefugnisse das Zusammenspiel und die Verbindung diverser Akteure, 
Rechtsschichten und Kulturen prägend sind10.

Ein kurzer Einblick in die Organisationsstruktur der Seeverwaltung soll das 
Konglomeratsparadigma verdeutlichen: Während Seeschiffe nach herkömmlichem 
Verständnis primär durch die jeweilige Flaggenstaatverwaltung in Hinblick auf 

 5 Merk, in: OECD, International Regulatory Co-operation and International Organisations, 
S. 87; Bloor/Sampson/Baker/Dahlgreen/Wadsworth/James, Social & Legal Studies 22 (2013), S. 171, 
172 ff.; Carballo Pineiro, International Maritime Labour Law, S. 1; McConnell, in: Chircop/McDor-
man/Rolston, The Future of Ocean Regime-Building, S. 349, 354.

 6 Eingehend unten 1. Kapitel, IX. 2.
 7 Das Schiff ist nicht nur der technisch ältere Verkehrsträger; verglichen mit dem Seeverkehr hat 

sich im Luftverkehr ein echtes internationales Regime im Zuge des Open Skies-Ansatzes verzögert 
entwickelt, da der Luftverkehr traditionell nachhaltig vom Erhalt eines Staatssymbols und dem 
offenen Protektionismus aller Beteiligten geprägt ist, siehe Knorr/Schauf, See- und Luftverkehrs-
märkte im Umbruch, S. 3; Arndt, in: ebenda, S. 39, 41 ff.; Wood/Barone/Murphy/Wardlow, Interna-
tional Logistics, S. 25 ff.; Sturm/Dautermann/Müller/Voláková, Regulierung und Deregulierung 
im wirtschaftlichen Transformationsprozess, S. 78 ff.; Frizsche, Das europäische Luftverkehrsrecht, 
S. 21. Deswegen lassen sich im Luftverkehr teils Probleme der Gemeinwohlsicherung, die im See-
verkehr schon lange bekannt sind, erst mit Verzögerung erkennen, etwa bei den Arbeits- und 
Lebensbedingungen des Bordpersonals, dazu Wilke/Schmid/Gröning, Branchenanalyse Luftver-
kehr, insb. S. 144 f.

 8 Tang/Zhang, Human Resource Management in Shipping, S. 1 f.
 9 Siehe zur Auswahl der maritimen Referenzgebiete unten 1. Kapitel, VIII. 2.
10 Siehe eingehend unten 1. Kapitel, V.
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sichere, ökologische und soziale Anforderungen kontrolliert werden, hat sich im 
Zuge des Aufstiegs der Billigflaggen die Kontrollstruktur ausdifferenziert. Schif-
fe werden zusätzlich in Häfen überprüft: zum einen durch Hafenstaatkontroll-
behörden, die sich regional in transnationalen Behördennetzwerken koordinieren, 
zum anderen werden Schiffinspektionen durch diverse private Akteure wie Ge-
werkschaften, Unternehmen der Öl- und Chemieindustrie, Klassifizierungsgesell-
schaften sowie Versicherungen initiiert. Diese sind wiederum durch internationale 
Verbandsstrukturen weltweit vernetzt, arbeiten daneben teilweise aber auch bei der 
Rechtsdurchsetzung mit staatlichen Behörden zusammen. Seit den 1990er Jahren 
treten verstärkt die Häfen, präziser Hafenbehörden, als weitere regulierende Stellen 
hinzu. Den Maßstab für die Überprüfungstätigkeit bildet zunächst das im Rahmen 
internationaler Organisationen wie der Internationalen Seeschiffahrts-Organisation 
(IMO) oder der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) erarbeitete Recht, das 
staatliche Spezifika aber nicht völlig verdrängt. Dabei sind regionale und private 
Akteure nicht nur in diese internationale Rechtssetzung eingebunden, sondern stel-
len auch eigene Anforderungen an das Schiff, seinen Betrieb, seine Besatzung und 
die Organisation von Schifffahrtsunternehmen, die sie auch konkurrierend mit dem 
internationalen und nationalen Recht zur Anwendung bringen.

2. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung ist in acht Kapitel unterteilt. Im ersten Kapitel wird gezeigt, dass 
die internationale Verwaltung, die strukturell als Konglomeratsverwaltung (V.) er-
scheint, sowie ihr Recht eine Reaktion auf die Verwaltungsaufgabe der internatio-
nalen Zusammenarbeit darstellen (II., IV.). Eine grenzüberschreitende Kooperation 
der Staaten ist erforderlich, wenn der Verwaltungsgegenstand grenzüberschreitend 
angelegt ist, wie dies für die Seeschifffahrt charakteristisch ist. Demgegenüber ge-
hören internationale Kontakte nach der herkömmlichen Wahrnehmung nicht zu 
den administrativen Aufgaben, denn das nationale Verwaltungsrecht bezieht sich 
der Idee nach als „terrestrisches“ Recht auf einen stabilen, da örtlich radizierten 
Verwaltungsgegenstand, weswegen sich Außenkontakte weitestgehend erübrigen. 
Strukturell stellen sich die nationale Verwaltung und ihr Recht in der Folge als eine 
Einheit dar. Diese Kontrastierung mit der nationalen Verwaltung (III.) soll keinen 
Gegensatz aufmachen, sondern dient allein dazu, die Notwendigkeit und die Merk-
male der internationalen Verwaltung zu verdeutlichen (VI.). Nach einer Einordnung 
in die Forschung zum internationalen Verwaltungsrecht (VII.) sowie eine Dar-
stellung der theoretischen und methodischen Grundlagen (VIII.) veranschaulicht 
der erste Teil zudem den Gegenstand der Seeverwaltung (IX.): die Seeschifffahrt als 
globalisierte Industrie.

Dass die internationale Zusammenarbeit wegen des grenzüberschreitenden Be-
zugs der Seeschifffahrt eine Aufgabe der Seeverwaltung bildet und sich infolgedes-
sen eine Konglomeratsverwaltung herausgebildet hat, wird im zweiten Kapitel an-
hand von drei maritimen Referenzgebieten veranschaulicht.
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Im Anschluss werden im dritten und vierten Kapitel die Verwaltungsorganisa-
tion sowie die Handlungsinstrumente der Seeverwaltung vorgestellt. Nach dieser 
deskriptiv-analytischen Grundlegung wendet sich die Untersuchung zwei recht-
lichen Kernfragen des Verwaltungsrechts zu – der Verwaltungslegitimation (fünftes 
Kapitel) und dem Rechtsschutz (sechstes Kapitel) – und rekonzeptualisiert sie für 
die internationale Verwaltung.

Folgeprobleme einer konglomeratischen Organisationsstruktur bilden Wider-
sprüche und Doppelungen in den Regulierungsanstrengungen, Umsetzungsdefizite 
sowie Korruptionsanfälligkeit. Wie jenseits von terrestrischen Einheitsvorstellun-
gen Kontrolle, Integrität und Kohärenz der Verwaltung realisierbar sind, bildet den 
Gegenstand des siebten Kapitels.

Wie lässt sich die Tätigkeit der Seeverwaltung rechtlich einhegen? Mangels einer 
Weltverfassung ist das internationale Verwaltungsrecht kaum als konkretisiertes 
Verfassungsrecht begreifbar. Stattdessen wird im letzten Kapitel ausgelotet, ob und 
inwiefern Rechtsgrundsätze des internationalen Verwaltungsrechts eine Alternative 
zum Verfassungsdenken liefern können.

Bevor die Grundlagen des Seeverwaltungsrechts entfaltet werden, gilt es aber, die 
Untersuchung im wissenschaftlichen Diskurs über ein internationales Verwaltungs-
recht zu positionieren und die Forschungslücke zu konkretisieren, die geschlossen 
werden soll.

3. Internationales Verwaltungsrecht: Stand der wissenschaftlichen Diskussion

a) Auf der Suche nach einem Konzept

Die Auswirkungen der Globalisierung auf die Verwaltung und ihr Recht sind Ge-
genstand mehrerer Forschungsansätze. An Standortbestimmungen und entsprechen-
den Publikationen mangelt es daher nicht, was eine Unübersichtlichkeit der wissen-
schaftlichen Diskussion zum internationalen Verwaltungsrecht bedingt, die sich an 
einer Fülle von Begriffsbestimmungen bemerkbar macht11. Was indes nach wie vor 
fehlt, ist ein in sich geschlossenes Konzept für das internationale Verwaltungsrecht.

Wissenschaftliche Beiträge aus den Vereinigten Staaten und Italien haben durch 
die Bezeichnung ihres Gegenstandes als „Global Administrative Law“, kurz GAL 
genannt, eine Akzentuierung vorgenommen. Ihre prominentesten Protagonis-
ten sind Benedict Kingsbury, Nico Krisch, Richard Stewart sowie Sabino Cassese. 
Die Fragestellung der GAL-Schule wurde in dem einflussreichen Beitrag „The 
Emergence of Global Administrative Law“ beschrieben als:

„The mechanisms, principles, practices, and supporting social understandings that promote or 
otherwise affect the accountability of global administrative bodies in particular by ensuring 
they meet adequate standards of transparency, participation, reasoned decision, and legality, 
and by providing effective review of the rules and decisions they make.“12

11 Siehe dazu unten 1. Kapitel, VII. 2.
12 Kingsbury/Krisch/Stewart, Law and Contemporary Problems 68 (2005), S. 15, 17.
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Dieses Projekt hat Pionierarbeit geleistet, bleibt aber stark auf die empirische Ana-
lyse von internationaler Verwaltung ausgerichtet13. Über die normative Funktion 
von GAL bestehen unterschiedliche Vorstellungen14: Es könne Mittel und Fortset-
zung zwischenstaatlicher Beziehungen, Freiheit schützendes, bewahrendes oder 
sogar erweiterndes Recht oder Mittel der Demokratisierung sein. Auch das Ver-
sprechen, Prinzipien für das internationale Verwaltungsrecht zu entwickeln, konn-
te nicht überzeugend eingelöst werden15. Insgesamt betrachtet liegt der Akzent 
dieses Ansatzes bei der ordnenden und teils auch bewertenden Bestandsaufnahme 
der Verwaltung insbesondere von internationalen Organisationen auf der Basis von 
Case Studies.

Die deutschsprachige Literatur zum internationalen Verwaltungsrecht wählt 
hingegen einen rechtswissenschaftlichen Zugriff, der methodisch auf Referenz-
gebietsanalysen aufbaut16. Ein Interessenschwerpunkt liegt bei den internationalen 
und transnationalen Einflüssen auf das Handeln der nationalen Verwaltung17, die 
 Christian Tietje, Christoph Ohler und Martin Kment in ihren Habilitationsschrif-
ten18 untersucht haben. Als die zentralen Forschungsfragen des internationalen 
Verwaltungsrechts wurden die Grenzen der Steuerung durch Recht, Legitimations- 
und Rechtsschutzprobleme sowie der Umgang mit Mehrebenenstrukturen und 
Rechtsschichten identifiziert19. Lösungen allgemeiner Art konnten bislang in erster 
Linie für Legitimationsfragen der internationalen Verwaltung aufgezeigt werden20, 
die unter anderem auf eine stärkere Rückbindung des internationalen Verwaltungs-
handelns an die nationale Rechts- und Verfassungsordnung zielen21. Unter dem 
Begriff Internationales Öffentliches Recht wird weitergehend das Ziel verfolgt, 
individuelle und kollektive Selbstbestimmung im Rahmen der internationalen Ver-

13 C. Möllers, in: C. Möllers/Voßkuhle/Walter, Internationales Verwaltungsrecht, S. 1, 3; stärker 
normativ ausgerichtet aber Cassese/d’Alterio, in: Cassese, Research Handbook on Global Admin-
istrative Law, S. 1 ff.

14 Kingsbury/Krisch/Stewart, Law and Contemporary Problems 68 (2005), S. 15, 43 ff.
15 Siehe insb. die Kritik am Prinzipienansatz von Harlow, European Journal of International 

Law 17 (2006), S. 187 ff.; Alvarez, in: Kahana/Scolnicov, Boundaries of Rights, Boundaries of 
State, S. 3, 13 ff., 50 ff.; ferner Goldmann, in: GVwR I, § 6 Rn. 46 und v. Bogdandy, in: Trute/Groß/
Röhl/C. Möllers, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 683, 697; siehe eingehend zum Prinzipienansatz 
unten 8. Kap.

16 Siehe v. a. die Beiträge im Band von Möllers/Voßkuhle/Walter, Internationales Verwaltungs-
recht.

17 Schmidt-Aßmann, DS 45 (2006), S. 315, 335 f.
18 Tietje, Internationalisiertes Verwaltungshandeln; Ohler, Die Kollisionsordnung des Allgemei-

nen Verwaltungsrechts; Kment, Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln; Fragen des interna-
tionalen Verwaltungsrechts und des internationalen Verfassungsrechts behandelnd Menzel, Interna-
tionales Öffentliches Recht.

19 Ruffert, in: Möllers/Voßkuhle/Walter, Internationales Verwaltungsrecht, S. 395, 406 ff.; Proelß, 
in: Kahl/Ludwigs, Handbuch des Verwaltungsrechts II, § 57 Rn. 26 ff.

20 Kahl, in: Trute/Groß/Röhl/Möllers, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 71 ff.; Eifert, in: ebenda, 
S. 307 ff.; Röhl, in: Möllers/Voßkuhle/Walter, Internationales Verwaltungsrecht, S. 319 ff.; Lepsius, 
in: ebenda, S. 345 ff.; Tietje, Internationalisiertes Verwaltungshandeln, S. 599 ff., 644 ff.

21 Kahl, in: Trute/Groß/Röhl/Möllers, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 71, 105.
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waltung zu wahren, indem die Anwendung von konstitutionellen Ansprüchen von 
der Ausübung (internationaler) öffentlicher Gewalt im konkreten Fall abhängig 
gemacht wird22. Im Übrigen verbleibt die Diskussion in den jeweiligen Referenz-
gebieten23 und auf Einzelphänomene wie insbesondere Behördenkooperationen24 
oder Handlungsformen internationaler Institutionen25 fixiert26. Unter dem Begriff 
transnationales Verwaltungsrecht wird spezifisch die Rolle Privater für das Ver-
walten jenseits des Staates beleuchtet27. Ein Ordnungsrahmen, der die Erarbeitung 
dogmatischer Strukturen für das internationale Verwaltungsrecht erlaubt, fehlt so-
mit28. Der Vorschlag von Eberhard Schmidt-Aßmann, ein „Internationales Ver-
waltungsrecht“ nach ähnlichen Überlegungen zu bestimmen wie zum Europäischen 
Verwaltungsrecht29, stößt auf das Problem, dass supranationale Elemente die Aus-
nahme bilden. Auch wenn der Europäische Verwaltungsverbund als Inspirations-
quelle auch für die internationale Verwaltung dienen kann30, erübrigt das nicht die 
Suche nach einem eigenen Bezugspunkt für das internationale Verwaltungsrecht.

Die Untersuchung bietet mit dem Konglomeratsdenken einen solchen Rahmen 
für ein internationales Verwaltungsrecht an, von dem aus normative und instru-
mentelle Fragen einer internationalen Verwaltung konzipiert werden können. Der 
Vorzug liegt darin, dass analytisch sowohl Verwaltungshandeln internationaler Or-
ganisationen als auch die Internationalisierung nationaler Verwaltung und die Rolle 
Privater beim grenzüberschreitenden Verwalten erfasst werden können, was Einsei-
tigkeiten entgegenwirkt. Auch wenn das Anschauungsmaterial aus dem Bereich der 
Seeschifffahrt stammt, tragen das paradigmatische Beispiel der Seeverwaltung für 
eine internationale Verwaltung sowie die Heranziehung verschiedener Referenz-
gebiete dazu bei, anschlussfähige Lösungen anbieten zu können.

b) Das unklare Verhältnis zum Völkerrecht

Forschungsbedarf besteht auch in Hinblick auf die Stellung des Völkerrechts im 
internationalen Verwaltungsrecht. Die Unsicherheiten resultieren daraus, dass Ver-

22 V. Bogdandy/Goldmann/Venzke, European Journal of International Law 28 (2017), S. 115, 
126 ff.; mit einem anderen Ansatz Menzel, Internationales Öffentliches Recht.

23 Etwa Dann, Entwicklungsverwaltungsrecht sowie die Beiträge im Band von Möllers/Voß-
kuhle/Walter, Internationales Verwaltungsrecht.

24 Glaser, Internationale Verwaltungsbeziehungen; Möllers, ZaöRV 65 (2005), S. 380 ff.
25 Goldmann, Internationale öffentliche Gewalt: Handlungsformen internationaler Institutionen 

im Zeitalter der Globalisierung.
26 Zu verschiedenen Einzelfragen auch Classen, VVDStRL 67 (2008), S. 365 ff.
27 Fischer-Lescano, JZ 2008, S. 373 ff.; anders indes das Verständnis bei Mayer, in: Möllers/

Voßkuhle/Walter, Internationales Verwaltungsrecht, S. 49, 55, der damit die „horizontalen Blick-
richtung“ auf Internationalisierungsphänomene beschreibt; zum uneindeutigen Verständnis auch 
Kment, Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln, S. 5 mit Fn. 17.

28 Biaggini, VVDStRL 67 (2008), S. 413, 421 ff.; Möllers, in: Möllers/Voßkuhle/Walter, Interna-
tionales Verwaltungsrecht, S. 1, 4 f.; Ruffert, in: ebenda, S. 395, 410.

29 Schmidt-Aßmann, DS 45 (2006), S. 314, 336; ders., in: FS Siedentopf, S. 101, 102.
30 Siehe unten 1. Kapitel, VIII. 3. b.
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waltungsrecht nationales Recht ist, während zwischenstaatliche Beziehungen eine 
Domäne des Völkerrechts bilden. Die Debatte über ein internationales Verwal-
tungsrecht durchbricht diese Separierung und daraus resultieren Unsicherheiten 
hinsichtlich der Interaktion dieser Rechtsschichten, aber auch der zwei rechtswis-
senschaftlichen Subdisziplinen31. Wie lassen sich die beiden Perspektiven in einem 
internationalen Verwaltungsrecht zusammenführen?

– Völkerrechtsthese: Die GAL-Schule verortet das internationale Verwaltungs-
recht auf der Ebene des Völkerrechts32. Das mag daran liegen, dass ihr Unter-
suchungsschwerpunkt internationale Organisationen sind und diese Forschungs-
richtung stark von der Völkerrechtlerin und Politikwissenschaftlerin Anne-Marie 
Slaughter inspiriert wurde. Diese Vorstellung einer Ablösung der internationalen 
Verwaltung vom Nationalstaat und ihre Ansiedlung in einem „globalen Raum“33 
überzeugen aber nicht, da sich das internationale Verwaltungsrecht auch dadurch 
auszeichnet, dass das Handeln der innerstaatlichen Verwaltung internationalisiert 
wird34.

– Annäherungsthese: Nach Eberhard Schmidt-Aßmann lässt sich das internationale 
Verwaltungsrecht als „das im Völkerrecht begründete Verwaltungsrecht“ de-
finieren35. Das Verhältnis von Verwaltungsrecht und Völkerrecht umschreibt er 
als das ihrer „Annäherung“36. Diese Annäherungsthese bleibt zum einen vage – 
Annäherung inwiefern und mit welchen Mitteln  –, zum anderen ist auch sie 
raumbezogen, im Unterschied zur Völkerrechtsthese der GAL-Schule aber mit 
einer anderen Akzentsetzung: Sie erweckt den Eindruck, dass das internationale 
Verwaltungsrecht das nationale Verwaltungsrecht darstellt, das Einwirkungen 
aus dem Völkerrecht ausgesetzt ist, so dass die internationale Ebene als eine ver-
waltungsfreie Zone erscheint. Die Annäherungsthese macht es folglich schwer, 
Verwaltungstätigkeit in und durch internationale Organisationen zu erfassen.

Die Konzeptbildung dieser Untersuchung umfasst daher auch, ausgehend von 
den Beobachtungen zur Seeverwaltung, das Zusammenspiel von Verwaltungsrecht 
und Völkerrecht von einem solchen raumbezogenen Denken zu lösen und auf der 
Grundlage des Konglomeratsparadigmas zu präzisieren.

31 Ruffert, in: Möllers/Voßkuhle/Walter, Internationales Verwaltungsrecht, S. 395, 415.
32 Dazu Schmidt-Aßmann, in: FS Siedentopf, S. 101, 106.
33 Kingsbury/Krisch/Stewart, Law and Contemporary Problems 68 (2005), S. 15, 26: „global ad-

ministrative space“; kritisch zu diesem schwer fassbaren Begriff Ruffert, Globalisierung, S. 24 ff.
34 Tietje, Internationalisiertes Verwaltungshandeln.
35 Schmidt-Aßmann, DS 45 (2006), S. 315, 336.
36 Schmidt-Aßmann, DS 45 (2006), S. 315, 316; von „Verbund von Verwaltungsrecht, Staatsrecht 

und Völkerrecht“ sprechend Schmidt-Aßmann, in: FS Schmidt, 149, 164; an die Annäherungsthese 
anschließend Möllers, in: Möllers/Voßkuhle/Walter, Internationales Verwaltungsrecht, S. 1, 2; skep-
tisch hingegen Biaggini, VVDStRL 67 (2008), S. 413, 418.
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II. Aufgabenbezug des Verwaltungsrechts als Ausgangspunkt

Die Untersuchung führt die internationale Verwaltung, die strukturell als Kon-
glomeratsverwaltung erscheint, sowie ihr Recht auf eine spezifische Aufgabenstel-
lung zurück: die internationale Zusammenarbeit. Die zentrale Bedeutung des Auf-
gabenbezugs, nicht nur des Verwaltens, sondern auch des Verwaltungsrechts, hat 
die Diskussion um die Reform des deutschen Verwaltungsrechts offenbart37, wurde 
aber bereits früher ausführlich und durchaus kontrovers erörtert38. Danach führen 
Problemdruck und Herausforderungen in der Sache regelmäßig zu neuen Ver-
waltungsaufgaben und stellen auch neue Anforderungen an das Verwaltungsrecht.

Theoretisch wird das mit dem Input-Output-Modell unterfüttert. Das Gesamt-
ergebnis der Verwaltung als Output ist danach nicht nur vom Recht bestimmt; es 
hängt ebenso von weiteren Faktoren, den Entscheidungsprämissen, als Input ab. Um 
zur Bildung aufgabenadäquater Entscheidungsprämissen beitragen zu können, muss 
sich auch das Verwaltungsrecht selbst an der Sachstruktur der Aufgabe ausrichten39.

Der Aufgabenbezug des Verwaltungsrechts kann nicht nur Spezifika in den ver-
schiedenen Gebieten des besonderen Verwaltungsrechts erklären, sondern betrifft 
auch das allgemeine Verwaltungsrecht. Denn das allgemeine Verwaltungsrecht ist 
weniger auf einer abstrakten Ebene angesiedelt als vielmehr Ausfluss von Erfahrun-
gen einiger Gebiete des besonderen Verwaltungsrechts40. Es wird hervorgehoben 
und zugleich bemängelt, dass diese Erfahrungen maßgeblich aus territorial gepräg-
ten Verwaltungsmaterien wie dem Bau- und Kommunalrecht stammten und sich 
daher in einer „von raumbezogenen Vorgängen bestimmten Denkweise des deut-
schen Verwaltungsrechts“41 äußerten.

Die Reformdiskussion fordert zunächst zu einer größeren Differenzierung im 
nationalen Verwaltungsrecht auf. Ihre Erkenntnisse können aber auch für das in-
ternationale Verwaltungsrecht nutzbar gemacht werden42. Macht sie darauf auf-
merksam, dass die Besonderheiten einer Aufgabenstellung, die sich auf nicht stabile 
Verwaltungsgegenstände bezieht, im deutschen Verwaltungsrecht nicht hinreichend 
abgebildet werden, ist davor zu warnen, das internationale Verwaltungsrecht am na-
tionalen auszurichten. Für dieses bildet dann der grenzüberschreitende Bezug der 
Aufgabenstellung den maßgeblichen Bezugspunkt.

37 Wahl, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert, Reform des Allgemeinen Verwal-
tungsrechts, S. 177 ff.

38 Zur Orientierung an „Verwaltungszwecken“ Badura, Verwaltungsrecht im liberalen und 
sozialen Rechtsstaat, S. 20 ff.; zudem die Referate von Otto Bachof und Winfried Brohm auf der 
Staatsrechtslehrertagung in Regensburg 1971, VVDStRL 30 (1972), S. 193 ff. und 245 ff.

39 Wahl, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert, Reform des Allgemeinen Verwal-
tungsrechts, S. 177, 184–187, 208 ff.

40 Wahl, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Schuppert, Reform des Allgemeinen Verwal-
tungsrecht, S. 177, 211, der zudem auf die Determinierung des allgemeinen Verwaltungsrechts durch 
das Verfassungsrecht hinweist, ebenda, S. 212.

41 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 1. Kap. Rn. 14.
42 Ebenso Ruffert, in: Möllers/Voßkuhle/Walter, Internationales Verwaltungsrecht, S. 395, 402.
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III. Inlandszentriertheit des nationalen Verwaltungsrechts

1. Verwaltung als introvertierter Akteur

a) Verwaltungsrechtlicher Befund

Dass die Verwaltung gewöhnlich nicht grenzüberschreitend agiert und damit keine 
Außenkontakte pflegt, zeigt sich bereits auf der begrifflichen Ebene, wenn diese im 
Anschluss an die Negativbeschreibung von Verwaltung kategorisch ausgeschieden 
werden. Eine solche Sichtweise prägt Otto Mayers Verwaltungsverständnis, der 
bemerkte:

„nicht alles, was weder Gesetzgebung ist noch Justiz, ist Verwaltung. […] ausgeschlossen 
sind von der Verwaltung alle Tätigkeiten des Staates zur Verwirklichung seiner Zwecke, mit 
welchen er aus dem Bereich dieser (seiner) Rechtsordnung heraustritt […]. Das erste Beispiel 
gilt dem völkerrechtlichen Verkehr“43.

Im Zuge dessen und im Kontrast zu früheren Forschungsanstrengungen44 fand das 
internationale Verwaltungshandeln in der Verwaltungsrechtswissenschaft lange Zeit 
wenig Raum. Im Sinne des von Heinrich Triepel begründeten dualistischen Ver-
hältnisses von staatlichem Recht und Völkerrecht beschränkte sich der Begriff des 
internationalen Verwaltungsrechts auf das national verstandene öffentliche Kollisi-
onsrecht45. Die Binnenorientierung der deutschen Verwaltungsrechtswissenschaft 
setzte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Form einer „Grundgesetzin-
trovertiertheit“46 fort. In Folge der Europäisierung kam es zwar zu einer Perspek-
tivenerweiterung, die jedoch zunächst47 nicht auf die Verwaltungstätigkeit jenseits 
des Vollzugs von Europarecht hinausging. Dementsprechend klingt Otto Mayers 
Engführung noch gegenwärtig in Lehrbüchern zum allgemeinen Verwaltungsrecht 
an, indem der grenzüberschreitende Bezug administrativen Handelns mit seinen 
unionsrechtlichen Bezügen gleichgesetzt wird48.

43 Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, 1. Band, 3. Aufl., S. 9.
44 Insb. v. Stein, Die Verwaltungslehre, S. 95 ff.; zur frühen Beschäftigung mit dem internationa-

len Verwaltungsrecht Tietje, Internationalisiertes Verwaltungshandeln, S. 56 ff.; zu v. Steins interna-
tionalem Verwaltungsrecht Richter, Völkerrecht, Außenpolitik und internationale Verwaltung bei 
Lorenz von Stein, S. 102 ff.

45 Neumeyer, Internationales Verwaltungsrecht, 4 Bände; zur Frage, ob das öffentliche Recht 
ein internationales Kollisionsrecht entwickeln kann, siehe Ohler, Die Kollisionsordnung des All-
gemeinen Verwaltungsrechts.

46 Unter Bezugnahme auf H. P. Ipsen Sydow, Verwaltungskooperation, S. 11.
47 Die Eigenständigkeit der Verwaltung im internationalen Kontext hat insbesondere Chistian 

Tietje in seiner 2001 erschienen MonographieMonografie „Internationalisiertes Verwaltungshan-
deln“ herausgearbeitet.

48 Etwa Ipsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 34 ff.; Peine/Siegel, Allgemeines Verwaltungs-
recht, S. 17 ff.; Erbguth/Guckelberger, Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 53 ff., das internationale 
Verwaltungsrecht jeweils in einer Randnummer erwähnend Bull/Mehde, Allgemeines Verwal-
tungsrecht mit Verwaltungslehre, Rn. 1224a; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 2 
Rn. 19; anders aber Ehlers, in: Ehlers/Pünder, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 4.
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Dieser rechtswissenschaftliche Befund prägt auch die einfachgesetzliche Ebene. 
Nach seinem § 1 gilt das Verwaltungsverfahrensgesetz „für die öffentlich-rechtliche 
Verwaltungstätigkeit der Behörden“. Dazu zählt nicht das auswärtige Handeln49. 
Dass das Gesetz im Kern auf Inlandssachverhalte Anwendung findet, unterstreicht 
§ 2 III Nr. 3 VwVfG, wonach „Vertretungen des Bundes im Ausland“ insgesamt 
vom Anwendungsbereich ausgenommen sind. Die Herausnahme der Tätigkeit der 
deutschen Auslandsvertretungen trägt der Selbstverständlichkeit50 Rechnung, dass 
diese Behörden, wenn sie verwaltend tätig sind, indem sie etwa Einreiseerlaub-
nisse erteilen oder Reisepässe verlängern, auf fremdem Hoheitsgebiet handeln51. 
Das VwVfG findet zwar durchaus auch auf Sachverhalte mit Auslandsberührung 
Anwendung52. So wird der Fall, dass sich der Adressat der Verwaltung nicht nur 
vorübergehend im Ausland aufhält, als Problem erkannt; allerdings zielen die ent-
sprechenden Regelungen des VwVfG insofern nicht auf eine internationale Zu-
sammenarbeit, sondern das Gesetz trifft Vorkehrungen, um die Erreichbarkeit des 
Adressaten für die Verwaltung im Inland sicherzustellen: Der Adressat wird ver-
pflichtet, einen Empfangsbevollmächtigten zu bestellen (§ 15 S. 1), um der Behörde 
die Auslandszustellung zu ersparen53. Zudem sichern Bekanntgabefiktionen die 
Wirksamkeit von Verwaltungsentscheidungen ab54. Die Behörde wird demnach ge-
rade nicht selbst im Ausland aktiv, sondern es werden an den Umstand, dass ein Ver-
waltungsakt im Ausland zugeht, im Inland Rechtsfolgen geknüpft55. Desgleichen 
reicht auch die Verwaltungskooperation in Form der Amtshilfe (§§ 4 ff. VwVfG) 
nicht über das Inland hinaus. Sicher ist ein Amtshilfegrund auch dann gegeben, 
wenn die ersuchende Behörde „aus rechtlichen Gründen die Amtshandlung nicht 
selbst vornehmen kann“ (§ 5 I Nr. 1), worunter auch die örtliche Unzuständigkeit 
fällt56, so dass dem Wortlaut nach ein Tätigwerden im Ausland durchaus erfasst ist. 
Die Amtshilfe begründet aber keine allein auf die Amtshilfe gestützte Zuständigkeit 
einer Behörde; das gesetzmäßige Kompetenzgefüge bleibt somit „amtshilfefest“57. 

49 Schönenbroicher, in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, VwVfG, § 1 Rn. 38; Schmitz, in: Stelkens/
Bonk/Sachs, VwVfG, § 1 Rn. 169.

50 Biehler, Auswärtige Gewalt, S. 213.
51 BT-Drs. 7/910, S. 36; kritisch OVG NRW, Beschluss v. 22. 5.  2000, 8 A 5431/96, Rn. 40 ff.
52 Ohler/Kruis, DÖV 2009, S. 93.
53 Dombert, in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, VwVfG, § 15 Rn. 6.
54 Für die Bestellung des Empfangsbevollmächtigten § 15 S. 2, für die elektronische Übermitt-

lung ins Ausland § 41 II 2 sowie für die postalische Übermittlung bei Verwaltungsverfahren über 
die einheitliche Stelle § 71b V 1.

55 Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 41 Rn. 218; Kment, Grenzüberschreitendes Ver-
waltungshandeln, S. 296 f.; von einer Betroffenheit des völkerrechtlichen Territorialitätsgrundsatzes 
ausgehend aber Ohler/Kruis, DÖV 2009, S. 93, 94 f. Anders bei der Zustellung von Schriftsachen 
im Ausland, die als Hoheitsakt auf das Gebiet des jeweiligen Staats beschränkt ist und daher nach 
§ 9 VwZG grundsätzlich an die völkerrechtliche Zulässigkeit geknüpft ist, dazu Ohler/Kruis, DÖV 
2009, S. 93, 96 ff,; Kment, Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln, S. 297 f.

56 Shirvani, in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, VwVfG, § 5 Rn. 16.
57 Für die Informationssammlung durch den Verfassungsschutz im Ausland Warg, NVwZ 2019, 

S. 127, 128; mit § 1 VwVfG begründend Shirvani, in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, VwVfG, § 4 
Rn. 28; ferner Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 4 Rn. 23 f.
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